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XIV. Gcsetzgebungsreriode 

Nr. 1'32671 
1977 "07- 0 1 A 1'2 fra g e 

der Abgeordneten REGENSBURGER~ NEUMANN~ HIETL~ Dr.HAFNER 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

.betreffend Verbesserung des Unfallversicherungsschutzes der 

Freiwilligen F~uerwehrmanner 

Der Unfallversicherungsschutz ist für den weitaus größten TeiZ 

der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren nach wie vor v~llig 

unbefriedigend und nicht ausreichend. Zwar sind die Mitglieder 

der Freiwilligen Feuerwehren generell nach dem ASVG unfallver­

sichert~ die Leistungsbemessung (RentenhöheJ richtet sich je­

doch nach den EinkUnften der Feuerwehrmanner im Privatberuf. 

So bekommt beispie lsweise die rNtwe nach eir:.em im Feuerwehr­

diens t tödlich verung lückte~andwirt oder Gewerbe treibenden 

eine Witwenunfal lsrente von monat lich·. S 455~ 80 ~ die Witwe 

eines in der Höchstbemessungsgrundlage versicherten unselh­

standig erwerbstatigen Feuerwehrmannes erhalt jedoch ein 

Vie lfaches dieser Summe~ obwoh l heide Feuer'wehrmanneZ' in der 

gleichen Gefahrensituation ihr Lehen eingesetzt haben. 

Von derzeit etwa 250.000 österreichischen Feuerwehrmannern 

sind rund die Half te selbstandig erwerbatatigi 
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Der '1..11. der 30.ASVG-NoveZ.Ze un-tey'nommene Versuch einer möglichen 

Verbe 3 3 eY'l.!'rtg da s Fe PS ic her1mg s s c h ut ;-; e s der Fr'e i wi Z lig en Fe l<e r~' 

. wehrmilnner hat diese Ungleichheit nicht berücksiohtigt. 

Es ist auch nicht gelungen~ die Angemessenheit der Vom Bund~ 

Lilndern und Gem~inden gemaß § ?? ASVG fUr eine Höherversicher~ng 

zu entrichtenden Beitrage zu begründen. Die Tragung dieser Kosten 

durch Ldnder und Gemeinden mußte zur Befürchtung An laß geben~ 

daß hiedurch die Mittel nUl' Anschaffung von El:nsatzgeraten d'J.'as­

tisch verkürzt worden wären. 

Der Rechtslage entsprechend hat der Bund im § ?? Abs. ? ASVG 

eine Beitragspflicht für einen verbesserten Unfallversicherungs­

schutz von Freiwilligen Feuerwehrmannern übernommen. Damit kommt 

auch die Anerkennung der von den Freiwilligen Feuerwehren im 

Bundeskompetenzbereich geleistete Einsätze zum Ausdruck. 

Es muß daher neuerlich verlangt werden~ auf alle Feuerwehr­

männer unter Wegfall der fÜll sie in der 30. ASVG-Novelle ge­

schaffenen Sonderregelung ohne Beitl'ags leistung grundsatz l'ich 

'die Höchätbemessungsgrundlage anzuwenden und die hiefür er­

forderlichen gesetzlichen Maßnahmen in die Wege zu Z~iten. 

Aus den oben angefürzrten Gründen richten die unterfertigten 

. Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für soziale Verwa Z tung 

folgende 

A n fra g e 

1) Sind Sie bereit~ der berechtigten Forderung der Verbind~ngs-

stelle der Bundesländer und des österreiohischen Bundesfeue~­

~ehrverbandes nach einem gerechten Unfallversicherungsßohuts 
für. Angehörige der Fl'eiwitligen Feueru)ehren durch die Ein-

bringung einer RegierungsvorZage Rechnung zu tragen? 

2) Wenn ne-z..n~ auf welehen Gründen beruht Ihre Einstellung? 

3) Vertreten Sie - wie '1..m Finanz- und Budgetausschuß~ KapiteZ 

Soziale Verwalt~ng vom 19. November 1976 - weiterhin die An­

sicht, daß fur einen weiteren Versicherung8schu-tz die Länder ;.;u­

ständig sind? 
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